
 6ÄnderungssWoMa19112025 

 
 
 

6. Ä n d e r u n g s s a t z u n g 
vom 02.12.2025 der Marktsatzung der Stadt Plettenberg 

vom 09.03.2005 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) sowie der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV.NRW. S. 233), alle 
in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Plettenberg am 02.12.2025 folgende 
Änderungssatzung beschlossen:  
 
 
 
 

Artikel I 
 
Die Marktsatzung vom 09.03.2005 in deren Fassung vom 25.09.2023 (5. Änderungssatzung) 
bleibt unberührt, mit Ausnahme des § 14, der hinsichtlich seiner Absätze 1 und 3 folgende 
Fassung erhält:  

§ 14 (Gebührenmaßstab und Fälligkeit) 
 

(1) Die Gebühr wird nach der benutzten Marktfläche berechnet. Sie beträgt je Markttag 
je angefangenem Meter Frontlänge 2,40 €. Für Stände, deren Verkaufsfront sich 
nach zwei oder mehr Seiten erstreckt, wird jede Frontseite berechnet.  

 
(2) […]  

 
(3) Bei den Händlern, die a) nur sporadisch bzw. unregelmäßig den Wochenmarkt be-

schicken oder b) noch am Markttage erhebliche Änderungen vornehmen und die 
nicht oder nur zum Teil an der Abrechnung nach Abs. 2 teilnehmen, wird zur Gebühr 
nach Abs. 1 eine Zusatzgebühr für Handkasse und (Änderungs-) Zuweisung von 
pauschal 4,30 € pro Markttag erhoben. Das Standgeld ist unverzüglich nach der 
Standplatzzuweisung bar und gegen Quittung an den Marktmeister zu zahlen. 
 
 

Artikel II 
 
Die vorgenannte Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


